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Textgegenüberstellung 
 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung:  

§ 13. … § 13. … 
(3) Die Schüler sind zur Teilnahme an Schulveranstaltungen ohne Rück-

sicht darauf verpflichtet, ob die Veranstaltung innerhalb oder außerhalb der 
Schulliegenschaften stattfindet, sofern nicht 

(3) Die Schüler sind zur Teilnahme an Schulveranstaltungen ohne Rück-
sicht darauf verpflichtet, ob die Veranstaltung innerhalb oder außerhalb der 
Schulliegenschaften stattfindet, sofern nicht 

 a) die Vorschriften über das Fernbleiben von der Schule (§ 45) anzuwen-
den sind oder 

 1. die Vorschriften über das Fernbleiben von der Schule (§ 45) anzuwen-
den sind oder 

 b) mit der Veranstaltung eine Nächtigung außerhalb des Wohnortes ver-
bunden ist. 

 2. der Schulleiter nach Anhörung eines nach Maßgabe der autonomen 
Schulordnung gemäß § 44 Abs. 2 allenfalls eingerichteten schulpartner-
schaftlichen Gremiums oder, wenn ein solches nicht besteht, nach An-
hörung der Klassenkonferenz einen Schüler von der Teilnahme an der 
Schulveranstaltung ausgeschlossen hat oder 

  3. mit der Veranstaltung eine Nächtigung außerhalb des Wohnortes ver-
bunden ist. 

 Ein Ausschluss gemäß Z 2 darf nur dann erfolgen, wenn auf Grund des bishe-
rigen Verhaltens des Schülers eine Gefährdung der Sicherheit des Schülers 
oder anderer Personen mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 

(4) Schüler, die aus dem Grunde des Abs. 3 lit. b an einer Schulveranstal-
tung nicht teilnehmen, sind vom Schulleiter nach Möglichkeit einer anderen 
Klasse zu einem ersatzweisen Schulbesuch zuzuweisen. Die Beurteilung der 
Erreichung des Lehrzieles der betreffenden Schulstufe hat ohne Rücksicht auf 
die Nichtteilnahme an der Schulveranstaltung zu erfolgen. 

(4) Schüler, die aus dem Grunde des Abs. 3 Z 2 und 3 an einer Schulveran-
staltung nicht teilnehmen, sind vom Schulleiter nach Möglichkeit einer ande-
ren Klasse zu einem ersatzweisen Schulbesuch zuzuweisen. Die Beurteilung 
der Erreichung des Lehrzieles der betreffenden Schulstufe hat ohne Rücksicht 
auf die Nichtteilnahme an der Schulveranstaltung zu erfolgen. 

§ 13a. … § 13a. … 
(2) Die Teilnahme an schulbezogenen Veranstaltungen bedarf der vorher-

gehenden Anmeldung durch den Schüler. Die Teilnahme ist zu untersagen, 
sofern der Schüler die für die Teilnahme an der schulbezogenen Veranstaltung 
erforderlichen Voraussetzungen nicht erbringt oder durch die Teilnahme daran 
der erfolgreiche Abschluß der Schulstufe in Frage gestellt erscheint. Zuständig 
für die Annahme der Anmeldung und für die Untersagung ist der Schulleiter 
oder ein von ihm hiezu beauftragter Lehrer; die Untersagung hat unter Angabe 
des Grundes zu erfolgen. 

(2) Die Teilnahme an schulbezogenen Veranstaltungen bedarf der vorher-
gehenden Anmeldung durch den Schüler. Die Teilnahme ist zu untersagen, 
wenn 
 1. der Schüler die für die Teilnahme an der schulbezogenen Veranstaltung 

erforderlichen Voraussetzungen nicht erbringt oder 
 2. wenn auf Grund des bisherigen Verhaltens des Schülers eine Gefähr-

dung der Sicherheit des Schülers oder anderer Personen mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist oder 

 3. durch die Teilnahme an der schulbezogenen Veranstaltung der erfolg-
reiche Abschluss der Schulstufe in Frage gestellt erscheint. 

 Zuständig für die Annahme der Anmeldung und für die Untersagung ist der 
Schulleiter oder ein von ihm hiezu beauftragter Lehrer; die Untersagung hat 
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nach Anhörung eines nach Maßgabe der autonomen Schulordnung gemäß § 44 
Abs. 2 allenfalls eingerichteten schulpartnerschaftlichen Gremiums oder, wenn 
ein solches nicht besteht, nach Anhörung der Klassenkonferenz unter Angabe 
des Grundes zu erfolgen. 

… … 

§ 19. … § 19. … 
(4) Wenn die Leistungen des Schülers auf Grund der bisher erbrachten 

Leistungen in einem Pflichtgegenstand im zweiten Semester mit „Nicht genü-
gend“ zu beurteilen wären, ist dies den Erziehungsberechtigten unverzüglich 
mitzuteilen und dem Schüler sowie den Erziehungsberechtigten vom Klassen-
vorstand oder vom unterrichtenden Lehrer Gelegenheit zu einem beratenden 
Gespräch zu geben. Dabei sind insbesondere leistungsfördernde Maßnahmen 
zur Vermeidung dieser negativen Beurteilung (zB Analyse der Lerndefizite, 
Fördermöglichkeiten, Leistungsnachweise, individuelles Förderkonzept) zu 
erarbeiten und zu beraten. Dies gilt für Berufsschulen mit der Maßgabe, daß 
die Verständigung auch an den Lehrberechtigten zu ergehen hat und an lehr-
gangsmäßigen Berufsschulen an die Stelle des zweiten Semesters die zweite 
Hälfte des Lehrganges tritt; diese Verständigungspflicht besteht nicht an lehr-
gangsmäßigen Berufsschulen mit einer geringeren Dauer als acht Wochen. 

(4) Wenn die Leistungen des Schülers auf Grund der bisher erbrachten 
Leistungen in einem Pflichtgegenstand im zweiten Semester mit „Nicht genü-
gend“ zu beurteilen wären oder wenn das Verhalten eines Schülers auffällig 
ist, wenn der Schüler seine Pflichten gemäß § 43 Abs. 1 in schwerwiegender 
Weise nicht erfüllt oder wenn es die Erziehungssituation sonst erfordert, ist 
dies den Erziehungsberechtigten unverzüglich mitzuteilen und dem Schüler 
sowie den Erziehungsberechtigten vom Klassenvorstand oder vom unterrich-
tenden Lehrer im Sinne des § 48 Gelegenheit zu einem beratenden Gespräch 
zu geben. Dabei sind insbesondere Fördermaßnahmen zur Vermeidung dieser 
negativen Beurteilung bzw. zur Verbesserung der Verhaltenssituation (zB 
Analyse der Lerndefizite, Fördermöglichkeiten, Leistungsnachweise, individu-
elles Förderkonzept, Befassung ärztlicher oder psychologischer Fachleute) zu 
erarbeiten und zu beraten. Dies gilt für Berufsschulen mit der Maßgabe, dass 
die Verständigung auch an den Lehrberechtigten zu ergehen hat und an lehr-
gangsmäßigen Berufsschulen an die Stelle des zweiten Semesters die zweite 
Hälfte des Lehrganges tritt; diese Verständigungspflicht besteht nicht an lehr-
gangsmäßigen Berufsschulen mit einer geringeren Dauer als acht Wochen. 

… … 

§ 21. … § 21. … 
(3) Durch die Noten für das Verhalten des Schülers in der Schule ist zu be-

urteilen, inwieweit sein persönliches Verhalten und seine Einordnung in die 
Klassengemeinschaft den Anforderungen der Schulordnung entsprechen. … 

(3) Durch die Noten für das Verhalten des Schülers in der Schule ist zu be-
urteilen, inwieweit sein persönliches Verhalten und seine Einordnung in die 
Klassengemeinschaft den Anforderungen der Schulordnung bzw. der autono-
men Schulordnung entsprechen. … 

… … 

§ 25. … § 25. … 
 (5b) Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind berechtigt, im 9. 

Schuljahr nach dem Lehrplan des Berufsvorbereitungsjahres unterrichtet zu 

582 der B
eilagen X

X
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
2 von 9

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

14
582 der B

eilagen

 

 

werden, wenn dies für den Schüler insgesamt eine bessere Entwicklungsmög-
lichkeit bietet; hierüber hat die Klassenkonferenz gemäß § 20 Abs. 6 zu ent-
scheiden. 

§ 32. … § 32. … 
 (3a) Schüler von Berufsschulen, die nach Beendigung des Lehrverhältnisses 

bzw. eines auf Grund anderer Rechtsvorschriften gleichwertigen Ausbildungs-
verhältnisses infolge von Wiederholen einer Schulstufe die Berufsschule nicht 
abgeschlossen haben, sind berechtigt, mit Zustimmung des Schulerhalters so-
wie mit Bewilligung der Schulbehörde erster Instanz die letzte Stufe der Be-
rufsschule zum Zweck der Erlangung eines erfolgreichen Berufsschulab-
schlusses zu besuchen. Ein Wiederholen dieser Schulstufe gemäß § 27 ist 
nicht zulässig. 

… … 

§ 33. … § 33. … 
(2) Ein Schüler hört schon vor dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt auf, 

Schüler einer Schule zu sein 
(2) Ein Schüler hört schon vor dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt auf, 

Schüler einer Schule zu sein 
… … 

 e) mit dem Eintritt der Rechtskraft eines Ausschlusses (§ 49), eines Wi-
derrufes der vorzeitigen Aufnahme in die Volksschule (§ 7 Abs. 8 des 
Schulpflichtgesetzes 1985) oder einer Zurückstellung vom Schulbesuch 
(§ 14 des Schulpflichtgesetzes 1985); 

 e) mit dem Eintritt der Rechtskraft eines Ausschlusses (§ 49) oder eines 
Widerrufes der vorzeitigen Aufnahme in die Volksschule bzw. der 
Abmeldung vom Besuch der 1. Schulstufe (§ 7 Abs. 8 des Schul-
pflichtgesetzes 1985); 

… … 

§ 43. (1) Die Schüler sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre Ein-
ordnung in die Gemeinschaft der Klasse und der Schule mitzuhelfen, die Auf-
gabe der österreichischen Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) zu er-
füllen und die Unterrichtsarbeit (§ 17) zu fördern. Sie haben den Unterricht 
während der vorgeschriebenen Schulzeit regelmäßig und pünktlich zu besu-
chen, auch am Unterricht in den Freigegenständen und unverbindlichen Übun-
gen, für die sie angemeldet sind, regelmäßig teilzunehmen, sich an den ver-
pflichtend vorgeschriebenen Schulveranstaltungen zu beteiligen und die not-
wendigen Unterrichtsmittel mitzubringen. Schüler, die zum Betreuungsteil an 
ganztägigen Schulformen angemeldet sind, haben auch den Betreuungsteil re-
gelmäßig und pünktlich zu besuchen. 

§ 43. (1) Die Schüler sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre Ein-
ordnung in die Gemeinschaft der Klasse und der Schule an der Erfüllung der 
Aufgabe der österreichischen Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) 
mitzuwirken und die Unterrichtsarbeit (§ 17) zu fördern. Sie haben den Unter-
richt (und den Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen, zu dem sie ange-
meldet sind) regelmäßig und pünktlich zu besuchen, die erforderlichen Unter-
richtsmittel mitzubringen und die Schulordnung bzw. die autonome Schulord-
nung einzuhalten. 
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… … 
Schulordnung und Hausordnung Gestaltung des Schullebens, autonome Schulordnung 

§ 44. (1) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
hat durch Verordnung die näheren Vorschriften über das Verhalten der Schü-
ler in der Schule, bei Schulveranstaltungen (§ 13) und bei schulbezogenen 
Veranstaltungen (§ 13a), über Maßnahmen zur Sicherheit der Schüler in der 
Schule, bei Schulveranstaltungen und bei schulbezogenen Veranstaltungen 
sowie zur Ermöglichung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes auf Grund 
dieses Abschnittes und unter Bedachtnahme auf das Alter der Schüler, die 
Schulart sowie die der Schule obliegenden Aufgaben zu erlassen. Das Schul-
forum (§ 63a) bzw. der Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64) kann darüber hin-
aus, soweit es die besonderen Verhältnisse erfordern, eine Hausordnung erlas-
sen; sie ist der Schulbehörde erster Instanz zur Kenntnis zu bringen und durch 
Anschlag in der Schule kundzumachen. Die Hausordnung einer Privatschule 
darf deren besondere Zielsetzung nicht beeinträchtigen. 

§ 44. (1) Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung die näheren 
Vorschriften über das Verhalten in der Schule, bei Schulveranstaltungen 
(§ 13) und bei schulbezogenen Veranstaltungen (§ 13a), über Maßnahmen zur 
Sicherheit der Schüler in der Schule, bei Schulveranstaltungen und bei schul-
bezogenen Veranstaltungen sowie zur Ermöglichung eines ordnungsgemäßen 
Schulbetriebes auf Grund dieses Abschnittes und unter Bedachtnahme auf das 
Alter der Schüler, die Schulart sowie die der Schule obliegenden Aufgaben zu 
erlassen. Das Schulforum (§ 63a) bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss 
(§ 64) kann in einer autonomen Schulordnung je nach der Aufgabe der Schule 
(Schulart, Schulform), dem Alter der Schüler sowie nach den sonstigen Vo-
raussetzungen am Standort (zB Zusammensetzung der Klasse, schulautonome 
Profilbildung, Beteiligung an Projekten bzw. Schulpartnerschaften, regionale 
Gegebenheiten) schuleigene Verhaltensvereinbarungen festlegen. 

(2) Der Vertrag über die Aufnahme in die Privatschule (§ 5 Abs. 6) kann 
über das Verhalten der Schüler in der Schule und bei Schulveranstaltungen, 
über Maßnahmen zur Sicherheit der Schüler in der Schule und bei Schulveran-
staltungen sowie zur Ermöglichung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes 
Vorschriften enthalten, die von der gemäß Abs. 1 zu erlassenden Verordnung 
des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten abweichen 
oder sie ergänzen. Solche Ergänzungen oder Abweichungen sind der Schulbe-
hörde erster Instanz zur Kenntnis zu bringen. 

(2) Das Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss ist ermächtigt, 
in der autonomen Schulordnung (Abs. 1) ein schulpartnerschaftliches Gremi-
um insbesondere zur Beratung von Erziehungs- oder Orientierungshilfen, zur 
Hilfestellung in Konfliktsituationen (Konfliktbearbeitungsstrategien) und zur 
Förderung der Verhaltensentwicklung einzurichten. Die näheren Festlegungen 
sind in der autonomen Schulordnung zu treffen; darin ist jedenfalls vorzuse-
hen, dass im schulpartnerschaftlichen Gremium Lehrer, Erziehungsberechtigte 
und Schüler (ab der 9. Schulstufe) im gleichen Verhältnis vertreten sein müs-
sen. 

 (3) Die autonome Schulordnung (Abs. 1) ist durch Anschlag in der Schule 
kundzumachen und der Schulbehörde erster Instanz zur Kenntnis zu bringen. 
Im Falle von Rechtswidrigkeiten oder bei Überschreitung der Ermächtigung 
(Abs. 1) hat die Schulbehörde erster Instanz die autonome Schulordnung im 
erforderlichen Ausmaß aufzuheben. Anlässlich der Aufnahme von Schülern in 
die Schule sind die Schüler und deren Erziehungsberechtigte auf die autonome 
Schulordnung und deren verbindliche Wirkung für den Bereich der Schule 
hinzuweisen. 

 (4) Der Vertrag über die Aufnahme in die Privatschule (§ 5 Abs. 6) kann 
Vorschriften enthalten, die von den Abs. 1 bis 3 bzw. von der gemäß Abs. 1 zu 
erlassenden Verordnung abweichen oder sie ergänzen. Solche Abweichungen 
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oder Ergänzungen sind der Schulbehörde erster Instanz zur Kenntnis zu brin-
gen. 

§ 49. (1) Wenn ein Schüler seine Pflichten (§ 43) in schwerwiegender Wei-
se verletzt und die Anwendung von Erziehungsmitteln (§ 47) erfolglos bleibt 
oder wenn das Verhalten eines Schülers eine dauernde Gefährdung anderer 
Schüler hinsichtlich ihrer Sittlichkeit, körperlichen Sicherheit oder ihres Ei-
gentums darstellt, ist der Schüler von der Schule auszuschließen. An allge-
meinbildenden Pflichtschulen ist ein Ausschluß nur zulässig, wenn das Ver-
halten des Schülers eine dauernde Gefährdung anderer Schüler hinsichtlich 
ihrer Sittlichkeit, körperlichen Sicherheit oder ihres Eigentums darstellt und 
die Erfüllung der Schulpflicht gesichert ist. 

§ 49. (1) Wenn ein Schüler seine Pflichten (§ 43) in schwer wiegender 
Weise verletzt und die Anwendung von Erziehungsmitteln gemäß § 47 oder 
von Maßnahmen gemäß der autonomen Schulordnung erfolglos bleibt oder 
wenn das Verhalten eines Schülers eine dauernde Gefährdung von Mitschü-
lern oder anderer an der Schule tätigen Personen hinsichtlich ihrer Sittlichkeit, 
körperlichen Sicherheit oder ihres Eigentums darstellt, ist der Schüler von der 
Schule auszuschließen. An allgemein bildenden Pflichtschulen ist ein Aus-
schluss nur zulässig, wenn das Verhalten des Schülers eine dauernde Gefähr-
dung von Mitschülern oder anderer an der Schule tätigen Personen hinsichtlich 
ihrer Sittlichkeit, körperlichen Sicherheit oder ihres Eigentums darstellt und 
die Erfüllung der Schulpflicht gesichert ist. 

(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 1 hat die Schulkonferenz 
(bei Schulen, die in Fachabteilungen gegliedert sind, die Abteilungskonferenz) 
einen Antrag auf Ausschluß des Schülers an die Schulbehörde erster Instanz 
zu stellen. Dem Schüler ist vor der Beschlußfassung über die Antragstellung 
Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Überdies ist den Erziehungsberech-
tigten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Schulkonferenz hat bei 
ihrer Beratung die für und gegen den Ausschluß sprechenden Gründe zu be-
rücksichtigen und ihren Antrag zu begründen. Eine Zweitschrift des Antrages 
ist dem Schüler zuzustellen. 

(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 1 hat die Schulkonferenz 
(bei Abteilungsgliederung die Abteilungskonferenz), oder nach Maßgabe der 
autonomen Schulordnung ein allenfalls gemäß § 44 Abs. 2 eingerichtetes 
schulpartnerschaftliches Gremium einen Antrag auf Ausschluss des Schülers 
an die Schulbehörde erster Instanz zu stellen. Dem Schüler ist vor der Be-
schlussfassung über die Antragstellung Gelegenheit zur Rechtfertigung zu ge-
ben. Überdies ist den Erziehungsberechtigten Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Bei der Beratung sind die für und gegen den Ausschluss sprechen-
den Gründe zu berücksichtigen und der Antrag auf Ausschluss des Schülers zu 
begründen. Eine Zweitschrift des Antrages ist dem Schüler zuzustellen. 

… … 
§ 63a. (1) In den Volksschulen, Hauptschulen und Sonderschulen, die nicht 

nach dem Lehrplan der Polytechnischen Schule geführt werden, sind zur För-
derung und Festigung der Schulgemeinschaft (§ 2) für jede Klasse ein Klas-
senforum und für jede Schule ein Schulforum einzurichten. 

§ 63a. (1) In den Volksschulen, Hauptschulen und Sonderschulen, die nicht 
nach dem Lehrplan des Berufsvorbereitungsjahres bzw. der Polytechnischen 
Schule geführt werden, sind zur Förderung und Festigung der Schulgemein-
schaft (§ 2) für jede Klasse ein Klassenforum und für jede Schule ein Schulfo-
rum einzurichten. 

(2) Dem Klassenforum obliegt die Beschlußfassung in den folgenden Ange-
legenheiten, soweit sie nur eine Klasse betreffen; dem Schulforum obliegt die 
Beschlußfassung in den Fällen der Z 1 lit. c, h und i, ferner in den folgenden 
Angelegenheiten, soweit sie mehr als eine Klasse berühren, und im Falle des 
Überganges der Zuständigkeit gemäß Abs. 7: 

(2) Dem Klassenforum obliegt die Beschlussfassung in den folgenden An-
gelegenheiten, soweit sie nur eine Klasse betreffen; dem Schulforum obliegt 
die Beschlussfassung in den Fällen der Z 1 lit. c, h und i, ferner in den folgen-
den Angelegenheiten, soweit sie mehr als eine Klasse berühren, und im Falle 
des Überganges der Zuständigkeit gemäß Abs. 7: 

 1. die Entscheidung über  1. die Entscheidung über 
  …   … 
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 c) die Hausordnung gemäß § 44 Abs. 1,  c) die autonome Schulordnung gemäß § 44 Abs. 1, 
  …   … 

(12) Das Schulforum und der Ausschuß sind beschlußfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der Mitglieder mit beschließender Stimme anwesend ist. Für einen 
Beschluß ist die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
Bei Stimmengleichheit in den Fällen des Abs. 2 Z 1 entscheidet der Schullei-
ter; in den Fällen des Abs. 2 Z 2 gilt der Antrag als abgelehnt. Für einen Be-
schluß sind in den Fällen des Abs. 2 Z 1 lit. h bis j und m die Anwesenheit von 
mindestens zwei Dritteln der Mitglieder jeweils in der Gruppe der Klassenleh-
rer oder Klassenvorstände einerseits und der Klassenelternvertreter anderer-
seits sowie eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der in jeder Gruppe 
abgegebenen Stimmen erforderlich. 

(12) Das Schulforum und der Ausschuss sind beschlussfähig, wenn mehr 
als die Hälfte der Mitglieder mit beschließender Stimme anwesend ist. Für ei-
nen Beschluss ist die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforder-
lich. Bei Stimmengleichheit in den Fällen des Abs. 2 Z 1 entscheidet der 
Schulleiter; in den Fällen des Abs. 2 Z 2 gilt der Antrag als abgelehnt. Für ei-
nen Beschluss sind in den Fällen des Abs. 2 Z 1 lit. c, h bis j und m die Anwe-
senheit von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder jeweils in der Gruppe der 
Klassenlehrer oder Klassenvorstände einerseits und der Klassenelternvertreter 
andererseits sowie eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der in jeder 
Gruppe abgegebenen Stimmen erforderlich. 

… … 
(14) Zu den Sitzungen des Schulforums, ausgenommen Sitzungen auf 

Grund des § 26a des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 329/1996, ist der Vertreter der 
Klassensprecher (§ 59 Abs. 2 Z 2) mit beratender Stimme einzuladen. Sofern 
Tagesordnungspunkte Angelegenheiten betreffen, die die Beteiligung anderer 
Personen (zB andere Lehrer, Klassensprecher, Obmann des Elternvereines, 
Bildungsberater, Schularzt, Leiter des Schülerheimes, Schulerhalter ua.) 
zweckmäßig erscheinen läßt, hat der Schulleiter (Klassenlehrer, Klassenvor-
stand) diese Personen einzuladen. … 

(14) Zu den Sitzungen des Schulforums, ausgenommen Sitzungen auf 
Grund des § 26a des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 329/1996, sind der Vertreter der 
Klassensprecher (§ 59 Abs. 2 Z 2) und der Obmann des Elternvereines mit be-
ratender Stimme einzuladen. Sofern Tagesordnungspunkte Angelegenheiten 
betreffen, die die Beteiligung anderer Personen (zB andere Lehrer, Klassen-
sprecher, Bildungsberater, Schularzt, Leiter des Schülerheimes, Schulerhalter 
ua.) zweckmäßig erscheinen lässt, hat der Schulleiter (Klassenlehrer, Klassen-
vorstand) diese Personen einzuladen. … 

§ 64. (1) In den Polytechnischen Schulen, in den Sonderschulen, die nach 
dem Lehrplan der Polytechnischen Schule geführt werden, in den Berufsschu-
len und in den mittleren und höheren Schulen ist zur Förderung und Festigung 
der Schulgemeinschaft (§ 2) ein Schulgemeinschaftsausschuß zu bilden. 

§ 64. (1) In den Polytechnischen Schulen, in den Sonderschulen, die nach 
dem Lehrplan des Berufsvorbereitungsjahres bzw. der Polytechnischen Schule 
geführt werden, in den Berufsschulen und in den mittleren und höheren Schu-
len ist zur Förderung und Festigung der Schulgemeinschaft (§ 2) ein Schulge-
meinschaftsausschuss zu bilden. 

(2) Dem Schulgemeinschaftsausschuß obliegen (2) Dem Schulgemeinschaftsausschuss obliegen 
 1. die Entscheidung über  1. die Entscheidung über 
  …   … 
 d) die Hausordnung gemäß § 44 Abs. 1,  d) die autonome Schulordnung gemäß § 44 Abs. 1, 
  …   … 

(11) Der Schulgemeinschaftsausschuß ist beschlußfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der Mitglieder mit beschließender Stimme und mindestens je ein Mit-
glied der im Ausschuß vertretenen Gruppen (Lehrer, Schüler, Erziehungsbe-

(11) Der Schulgemeinschaftsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der Mitglieder mit beschließender Stimme und mindestens je ein 
Mitglied der im Ausschuss vertretenen Gruppen (Lehrer, Schüler, Erziehungs-
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rechtigte) anwesend sind; an lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufs-
schulen ist der Schulgemeinschaftsausschuß bei ordnungsgemäßer Einladung 
jedenfalls eine halbe Stunde nach dem ursprünglich vorgesehenen Beginn be-
schlußfähig. Für einen Beschluß ist die unbedingte Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit in den Fällen des Abs. 2 Z 1 ent-
scheidet der Schulleiter; in den Fällen des Abs. 2 Z 2 gilt der Antrag als abge-
lehnt. Für einen Beschluß in den Fällen des Abs. 2 Z 1 lit. j bis m sind die 
Anwesenheit von mindestens je zwei Dritteln der Vertreter der Lehrer, der 
Schüler und der Erziehungsberechtigten sowie eine Mehrheit von mindestens 
zwei Dritteln der in jeder Gruppe abgegebenen Stimmen erforderlich. 

berechtigte) anwesend sind; an lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufs-
schulen ist der Schulgemeinschaftsausschuss bei ordnungsgemäßer Einladung 
jedenfalls eine halbe Stunde nach dem ursprünglich vorgesehenen Beginn be-
schlussfähig. Für einen Beschluss ist die unbedingte Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit in den Fällen des Abs. 2 Z 1 
entscheidet der Schulleiter; in den Fällen des Abs. 2 Z 2 gilt der Antrag als ab-
gelehnt. Für einen Beschluss in den Fällen des Abs. 2 Z 1 lit. d und j bis m 
sind die Anwesenheit von mindestens je zwei Dritteln der Vertreter der Leh-
rer, der Schüler und der Erziehungsberechtigten sowie eine Mehrheit von min-
destens zwei Dritteln der in jeder Gruppe abgegebenen Stimmen erforderlich. 

… … 
(13) An allgemeinbildenden höheren Schulen mit Unter- und Oberstufe ist 

zu den Sitzungen des Schulgemeinschaftsausschusses der Vertreter der Klas-
sensprecher (§ 59 Abs. 2 Z 2) mit beratender Stimme einzuladen. Sofern Ta-
gesordnungspunkte Angelegenheiten betreffen, die die Beteiligung anderer 
Personen (zB andere Lehrer, Klassensprecher, Obmann des Elternvereines, 
Bildungsberater, Schularzt, Leiter des Schülerheimes, Schulerhalter ua.) 
zweckmäßig erscheinen läßt, hat der Schulleiter diese Personen einzuladen; bis 
einschließlich zur 8. Schulstufe darf die Einladung eines Klassensprechers nur 
erfolgen, wenn dies auf Grund der besonderen Verhältnisse, insbesondere der 
Zeit der Sitzung, möglich ist. … 

(13) Zu den Sitzungen des Schulgemeinschaftsausschusses sind der Ob-
mann des Elternvereins und an allgemein bildenden höheren Schulen mit Un-
ter- und Oberstufe der Vertreter der Klassensprecher (§ 59 Abs. 2 Z 2) mit be-
ratender Stimme einzuladen. Sofern Tagesordnungspunkte Angelegenheiten 
betreffen, die die Beteiligung anderer Personen (zB andere Lehrer, Klassen-
sprecher, Bildungsberater, Schularzt, Leiter des Schülerheimes, Schulerhalter 
ua.) zweckmäßig erscheinen lässt, hat der Schulleiter diese Personen einzula-
den; bis einschließlich zur 8. Schulstufe darf die Einladung eines Klassenspre-
chers nur erfolgen, wenn dies auf Grund der besonderen Verhältnisse, insbe-
sondere der Zeit der Sitzung, möglich ist. … 

§ 66. … § 66. … 

(4) Soweit Verordnungen auf Grund der Abs. 1 bis 3 nicht von den dem 
Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten unterstehenden 
Schulbehörden des Bundes erlassen werden, sind sie vom Bundesminister für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu erlassen. 

(4) Soweit Verordnungen auf Grund der Abs. 1 bis 3 nicht von den dem 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur unterstehenden Schul-
behörden des Bundes erlassen werden, sind sie vom Bundesminister für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale Sicherheit und Generationen zu erlassen. 

§ 70. … § 70. … 

 (2a) Das verfahrensleitende Organ hat von den Verfahrensbestimmungen 
nach Maßgabe der technischen Gegebenheiten abzuweichen, wenn dies für 
Körper- oder Sinnesbehinderte, die am Verfahren beteiligt sind, erforderlich 
ist. 

… … 
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§ 71. (1) Gegen Entscheidungen in den Angelegenheiten des § 70 Abs. 1 ist 
die Berufung an die Schulbehörde erster Instanz zulässig. Die Berufung ist 
schriftlich, telegraphisch oder mittels Telekopie innerhalb von fünf Tagen bei 
der Schule, im Falle der Externistenprüfungen bei der Prüfungskommission, 
einzubringen. 

§ 71. (1) Gegen Entscheidungen in den Angelegenheiten des § 70 Abs. 1 ist 
die Berufung an die Schulbehörde erster Instanz zulässig. Die Berufung ist 
schriftlich innerhalb von fünf Tagen bei der Schule, im Falle der Externisten-
prüfungen bei der Prüfungskommission, einzubringen. Sie kann nach Maßga-
be der technischen Möglichkeiten auch telegrafisch, fernschriftlich, mit Tele-
fax, im Wege automatisationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder an-
deren technisch möglichen Weise eingebracht werden. 

(2) Gegen die Entscheidung, (2) Gegen die Entscheidung, 
  …   … 
 e) daß der Schüler auf der nächsten Schulstufe eine niedrigere Leistungs-

gruppe zu besuchen hat oder daß sein Antrag auf Umstufung in die hö-
here Leistungsgruppe für die nächste Schulstufe abgelehnt wird (§ 31c 
Abs. 7), 

 e) dass der Schüler auf der nächsten Schulstufe eine niedrigere Leistungs-
gruppe zu besuchen hat oder dass sein Antrag auf Umstufung in die 
höhere Leistungsgruppe für die nächste Schulstufe abgelehnt wird 
(§ 31c Abs. 6), 

… … 
Die Berufung ist schriftlich, telegraphisch oder mittels Telekopie innerhalb 
von fünf Tagen bei der Schule, im Falle der Externistenprüfungen bei der Prü-
fungskommission, einzubringen. … 

Die Berufung ist schriftlich innerhalb von fünf Tagen bei der Schule, im Falle 
der Externistenprüfungen bei der Prüfungskommission, einzubringen. Sie 
kann nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten auch telegrafisch, fern-
schriftlich, mit Telefax, im Wege automatisationsunterstützter Datenübertra-
gung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise eingebracht werden. … 

§ 73. … § 73. … 
 (3a) Die Schulbehörden haben über Anträge auf Suspendierung gemäß § 49 

Abs. 3 binnen zwei Tagen zu entscheiden. 

§ 82. … § 82. … 

 (5g) Die nachstehend genannten Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 treten wie folgt in 
Kraft: 

  1. § 3 Abs. 6, § 7 Abs. 1, 3 und 4, § 11 Abs. 6, § 12 Abs. 2 und 9, § 13 
Abs. 2, § 14 Abs. 3, 4 und 5, § 15 Abs. 1, 2, 3 und 4, § 17 Abs. 3, § 18 
Abs. 7 und 10, § 19 Abs. 2, § 21 Abs. 1, § 22 Abs. 9, § 23 Abs. 5, § 25 
Abs. 5b, § 29 Abs. 6, § 31b Abs. 2, § 33 Abs. 2 lit. e, § 42 Abs. 2, 3, 4, 
10 und 15, § 54a Abs. 2 und 3, § 56 Abs. 8, § 59a Abs. 12, § 63a 
Abs. 5, § 64 Abs. 19, § 66 Abs. 4, § 71 Abs. 2 lit. e, § 75 Abs. 1 und 3, 
§ 76 Abs. 1, § 77 sowie § 83 Abs. 1 treten mit Ablauf des Tages der 
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Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft; 
  2. § 13 Abs. 3 und 4, § 13a Abs. 2, § 19 Abs. 4, § 21 Abs. 3, § 32 Abs. 3a, 

§ 43 Abs. 1, § 44 samt Überschrift, § 49 Abs. 1 und 2, § 63a Abs. 1, 
Abs. 2 Z 1 lit. c, Abs. 12 und 14, § 64 Abs. 1, Abs. 2 Z 1 lit. d, Abs. 11 
und 13, § 70 Abs. 2a, § 71 Abs. 1 und 2 sowie § 73 Abs. 3a treten mit 
1. September 2001 in Kraft. 

§ 83. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes – ausgenommen des 
§ 80 – ist der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
hinsichtlich des § 66 Abs. 4 jedoch im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales betraut. 

§ 83. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes – ausgenommen des 
§ 80 – ist der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, hinsicht-
lich des § 66 Abs. 4 jedoch im Einvernehmen mit dem Bundesminister für so-
ziale Sicherheit und Generationen, betraut. 
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